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Art. 16 Grundsatz 

1  Die Pflichtersatzabgaben dürfen nur für Feuerwehrzwecke 
verwendet werden. 
2  Soweit die Kosten der Feuerwehr nicht durch die 
Pflichtersatzabgaben und die übrigen Einnahmen wie 
Löschsteuer und dergleichen gedeckt sind, gehen sie zu Lasten 
der ordentlichen Gemeinderechnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu 
 
 
Art. 16 Grundsatz 

1 Als Ertrag stehen der Feuerwehr zur Verfügung: 
a) Beiträge der GVB 
b) Feuerwehr-Ersatzabgaben 
c) Einsatzkosten für die Inanspruchnahme der Feuerwehr 
d) Rückerstattungen von Einsatzkosten 
e) Entschädigungen für Einsätze der Feuerwehr in anderen 

Gemeinden 
 
2  Der Aufwand für die Feuerwehr  umfasst: 

a) Betriebskosten 
b) Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) von 

getätigten Investitionen  
 
 
Art. 16a Spezialfinanzierung 

1  Die Aufgabe der Feuerwehr ist im Sinne einer 
Spezialfinanzierung finanziell selbsttragend zu erfüllen. 
 
2  Der Ertragsüberschuss der Feuerwehr wird als Verpflichtung 
der Gemeinde gegenüber der Spezial- finanzierung Feuerwehr 
bilanziert., der Aufwandüber- schuss wird als Vorschuss der 
Gemeinde gegenüber der Spezialfinanzierung Feuerwehr 
bilanziert.. 
 
3  Innert achten Jahren seit erstmaliger Bilanzierung ist ein 
allfälliger Vorschuss abzutragen. 
 
4  Die Verpflichtung oder der Vorschuss wird verzinst. 


